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April 2022 

Zweiter Versuch: Entwurf eines neuen 
Hinweisgeberschutzgesetzes 

Die Umsetzungsfrist der EU-Whistleblower-Richtlinie ("EU-WBRL") ist bereits im Dezember 
2021 ohne Umsetzung in deutsches Recht abgelaufen. Die EU-Kommission hat aus diesem 
Grund im Januar 2022 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wie auch ge-
gen mehrere andere EU-Mitgliedsstaaten eingeleitet. Nachdem in der vergangenen Legis-
laturperiode ein Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-WBRL gescheitert war, hat das 
Bundesjustizministerium am 13. April 2022 einen neuen Referentenentwurf für ein Hinweis-
geberschutzgesetz („HinSchG-E“) vorgelegt. Die interessierten Kreise haben bis zum 11. 
Mai 2022 Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Laut Presseberichten soll das 
HinSchG möglichst noch im Sommer 2022 erlassen werden. Der neue Gesetzesentwurf 
sieht im Vergleich zu der EU-WBRL und dem letzten Entwurf eine Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs und des Pflichtenprogramms betroffener Unternehmen vor. Vor diesem 
Hintergrund ist betroffenen Unternehmen, die bereits über ein Hinweisgebersystem verfü-
gen, zu raten, den Anpassungsbedarf an die Vorgaben des Gesetzes zeitnah zu prüfen. 
Unternehmen, die erstmals eine interne Meldestelle einrichten, sollten sich bereits jetzt 
Gedanken über eine für sie passende Ausgestaltung machen. Ggf. anzupassen bzw. neu 
zu erstellen ist auch die "Begleitdokumentation" eines jeden Hinweisgebersystems (Leitfa-
den für Hinweisgeber; interne Richtlinie und Schulungen für Hinweisbearbeiter; Daten-
schutzfolge-abschätzung; Löschkonzept; Datenschutzhinweise etc.) 
 
 

I. Persönlicher und zeitlicher 
Anwendungsbereich 

Der Gesetzesentwurf bezweckt den Schutz natürli-
cher Personen, die im Zusammenhang mit ihrer be-

ruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße ge-
gen bestimmte Rechtsvorschriften erlangt haben 
und diese melden oder offenlegen. Daher ist der Ge-
setzesentwurf im Grundsatz für jedes Unternehmen 
von Relevanz. 
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Kern des Entwurfs ist die erstmals gesetzlich gere-
gelte Pflicht sog. „Beschäftigungsgeber“, die in der 
Regel über mindestens 50 Beschäftigte verfügen, ei-
nen internen Meldekanal für Hinweisgeber einzu-
richten. Beschäftigungsgeber sind natürliche Perso-
nen, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und des Privatrechts und Personenvereinigungen, 
bei denen mindestens eine Person beschäftigt ist. 
Für Beschäftigungsgeber ab 250 Beschäftigten gilt 
die Pflicht ab Inkrafttreten des Gesetzes, also vo-
raussichtlich bereits im Jahr 2022. Unternehmen mit 
in der Regel 50 bis zu 249 Beschäftigten haben da-
gegen bis zum 17. Dezember 2023 Zeit zur Einrich-
tung des internen Meldekanals. Für bestimmte Be-
schäftigungsgeber, insbesondere aus dem Finanz-
sektor und dem Versicherungssektor, gilt die Pflicht 
zur Einrichtung einer internen Meldestelle dagegen 
unabhängig von der Beschäftigtenzahl ab Inkrafttre-
ten des Gesetzes. 

II. Sachlicher Anwendungsbereich 

Aufgrund der auf EU-Recht beschränkten Gesetzge-
bungskompetenz des EU-Gesetzgebers verpflichtet 
die EU-WBRL die EU-Mitgliedsstaaten lediglich, den 
Schutz von Hinweisgebern gesetzlich zu garantie-
ren, die Informationen über Verstöße gegen be-
stimmte, enumerativ aufgelistete Vorgaben des Uni-
onsrecht melden. Bereits unmittelbar nach Erlass der 
EU-WBRL wurde in Deutschland intensiv diskutiert, 
ob der nationale Gesetzgeber durch eine überschie-
ßende Umsetzung der Richtlinie diesen Schutz auf 
Verstöße gegen nationales Recht erweitern solle. 
Medienberichten zufolge scheiterten der Geset-
zesentwurf aus 2021 und damit auch die fristge-
rechte Umsetzung der EU-WBRL an dem Widerstand 
gegen eine solche Erweiterung des sachlichen An-
wendungsbereichs. 

Der nunmehr vorgelegte Gesetzesentwurf sieht 
ebenfalls eine deutliche Erweiterung des sachlichen 
Anwendungsbereichs gegenüber den Vorgaben der 
EU-WBRL vor: 

1. Geschützte Meldeinhalte 

Der Schutz des Gesetzes soll Meldungen und Offen-
legungen von Informationen erfassen, die sich auf 
bestimmte Verstöße beziehen. Darunter sollen fallen 

• Verstöße, die strafbewehrt sind 
• Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die 

verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib 
oder Gesundheit oder der Rechte von Beschäf-
tigten oder ihrer Vertretungsorgane dient, sowie 

• Verstöße, die bestimmte katalogmäßig aufgelis-
tete Rechtsgebiete betreffen. Erfasst werden 
Rechtsvorschriften des Bundes, der Länder und 
der Union u.a. zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, Vorgaben zur Pro-
duktsicherheit, zum Umweltschutz, zur Lebens-
mittel- und Futtermittelsicherheit, zum Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen Kommu-
nikation, zum Schutz personenbezogener Daten 
im Anwendungsbereich der DSGVO, zur Rege-
lung der Rechte von Aktionären, zur Abschluss-
prüfung bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse und zur Rechnungslegung bestimmter Un-
ternehmen und Institute. Insoweit ist das 
Schutzgut der verletzten Vorschrift unbeacht-
lich. 

 
Hinter dieser Regelungstechnik steht der Gedanke, 
dass Hinweisgeber geschützt werden sollen, wenn 
sie schwerwiegende Verstöße melden. Verstöße ge-
gen Strafvorschriften werden stets als erhebliche 
Verstöße klassifiziert, Verstöße gegen Ordnungs-
widrigkeitsvorschriften nur dann, wenn diese dem 
Schutz hochwertiger Rechtsgüter dienen. Darüber 
hinaus gebietet die EU-WBRL, Verstöße gegen das 
Unionsrecht hinsichtlich bestimmter enumerativ auf-
gelisteter Rechtsgebiete zu erfassen. Der Gesetzge-
ber hat den Schutz auf nationale Rechtsvorschriften 
erweitert. Bei der Bestimmung der erfassten Rechts-
gebiete hat er sich zwar an den Richtlinienvorgaben 
orientiert, teilweise den unionsrechtlich gebotenen 
Umfang aber auch überschritten, um Wertungswi-
dersprüche zu vermeiden. 

Praxishinweis: Geschützt sind in jedem Fall 
Meldungen zu Verstößen im Bereich sog. 
ABC-Compliance (Korruption und Beste-
chung; Kartellverstöße; Geldwäsche etc.). 

Ein Verstoß im Sinne des Gesetzesentwurfs liegt vor 
bei einer Handlung oder Unterlassung im Rahmen ei-
ner beruflichen, unternehmerischen oder dienstli-
chen Tätigkeit, die entweder rechtswidrig ist und die 
erfassten Vorschriften oder Rechtsgebiete betrifft 
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oder missbräuchlich ist, weil sie dem Ziel oder Zweck 
der erfassten Vorschrift oder Rechtsgebiete zuwi-
derläuft. 

Praxishinweis: Geschützt sind nur begrün-
dete Verdachtsmomente oder das Wissen 
über tatsächliche oder mögliche Verstöße 
sowie über Versuche der Verschleierung sol-
cher Verstöße, die bereits begangen wurden 
oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden. 
D.h., vage Vermutungen oder Spekulationen 
ohne hinreichende tatsächliche Anhalts-
punkte sowie Hinweise auf offenkundige Ba-
gatellfälle genügen nicht. Diese können Un-
ternehmen im Rahmen der nach Eingang ei-
ner Meldung zuerst durchzuführenden Plau-
sibilitätsprüfung herausfiltern und brauchen 
sie nicht weiterzuverfolgen. 

 

Praxishinweis: Ob ein Verstoß eine erfasste 
Rechtsvorschrift betrifft und seine Meldung 
oder Offenlegung damit in den sachlichen 
Anwendungsbereich des Gesetzesentwurfs 
fällt, kann im Einzelnen schwierig zu beurtei-
len sein. Gerade für juristische Laien dürfte 
ohne rechtlichen Beistand beispielsweise 
kaum die Einschätzung durchzuführen sein, 
welches Rechtsgebiet ein Verstoß betrifft o-
der ob ein verletzter Ordnungswidrigkeitstat-
bestand einem der erfassten Schutzgüter 
dient. 

Abhilfe leisten kann möglicherweise die 
Pflicht der externen Meldestellen, im Rahmen 
ihres Internetauftritts die Voraussetzungen 
für den Schutz nach dem Gesetz darzustel-
len. Inwieweit sich diese in der Praxis jedoch 
von einer reinen Wiedergabe des Gesetzes-
wortlauts unterscheiden werden, bleibt ab-
zuwarten. Da solchen behördlichen Hinwei-
sen auch keine Verbindlichkeit bei der Ausle-
gung des Gesetzes zukommt, verbleibt für 
Hinweisgeber und betroffene Unternehmen 
gleichermaßen ein erheblicher Rechtsunsi-
cherheitsfaktor. Der Gesetzeszweck, ein hin-

reichendes Maß an Sicherheit für Hinweisge-
ber zu schaffen, wird damit schon auf erster 
Ebene verfehlt, wenn diesen in Zweifelfällen 
nicht erkennbar ist, ob das Gesetz überhaupt 
Anwendung findet. Hinsichtlich der verpflich-
teten Unternehmen dürfte zumindest die An-
nahme eines unvermeidbaren Verbotsirrtums 
naheliegen, wenn sie sich bei der Umsetzung 
der Gesetzesvorgaben auf die Praxishin-
weise der externen Meldestellen verlassen. 

III. Zulässigkeit der Einrichtung zentraler 
Meldestellen im Konzern 

Die aus Unternehmenssicht zentrale Verpflichtung 
des Gesetzes besteht in der Einrichtung interner 
Meldekanäle. Anders als von der Europäischen Kom-
mission im Zusammenhang mit der EU-WBRL im 
Sommer 2021 gefordert und daher auch in Deutsch-
land vielfach befürchtet, lässt der HinSchG-E die 
Einrichtung zentraler Meldestellen im Konzern zu. 
Die Europäische Kommission hatte Ende 2021 meh-
rere Schreiben veröffentlicht, wonach Gesellschaf-
ten mit 250 und mehr Beschäftigten keine Ressour-
cen in Bezug auf interne Meldesysteme teilen dürf-
ten und ein zentraler Meldekanal der Holding nur er-
gänzend und parallel neben einem lokalen Meldeka-
nal auf Ebene der Tochtergesellschaften betrieben 
werden könne. 

Nach dem HinSchG-E kann die interne Meldestelle 
auch bei einem „Dritten“ eingerichtet werden. Da-
nach ist neben der bereits verbreiteten Auslagerung 
von Meldekanälen an externe Dienstleister und 
Rechtsanwaltskanzleien nach der Entwurfsbegrün-
dung auch die Einrichtung einer konzernweit zustän-
digen Meldestelle bei einer konzernangehörigen Ge-
sellschaft zulässig. Zu beachten ist allerdings, dass 
die einzelnen verpflichteten Unternehmen weiterhin 
die originäre Verantwortung für den ordnungsgemä-
ßen Betrieb und die Durchführung des Meldeverfah-
rens tragen. Wird eine zentral eingerichtete Melde-
stelle daher nicht ordnungsgemäß betrieben, kann 
letztlich allen verpflichteten Konzernunternehmen 
ein Bußgeld drohen. Abzuwarten bleibt, ob diese 
Auslegung der Konzernobergesellschaft als „Dritte“ 
europarechtlich standhält. 
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Mittelgroße Beschäftigungsgeber, die in der Regel 
zwischen 50 und 249 Personen beschäftigen, kön-
nen – entsprechend den Richtlinienvorgaben – eine 
gemeinsame Stelle für die Entgegennahme von Mel-
dungen und hinsichtlich der Folgemaßnahmen ein-
richten und betreiben. 

Praxishinweis: Die Zulassung der Einrichtung 
zentraler Meldestellen in Unternehmens-
gruppen ermöglicht es Unternehmen mit 
mehr als 3.000 bzw. 1.000 Beschäftigten, die 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ab 
dem 1. Januar 2023 bzw. dem 1. Januar 2024 
zur Einrichtung eines Beschwerdemechanis-
mus zur Meldung bestimmter menschen-
rechts- und umweltbezogener Risiken und 
Verstöße verpflichtet, einen integrierten Mel-
dekanal einzurichten, der sämtliche gesetzli-
che Verpflichtungen abdeckt. 

 

Praxishinweis: Bei der konzernweiten Imple-
mentierung von Hinweisgebersystemen müs-
sen grenzüberschreitend tätige Unterneh-
men beachten, dass andere Mitgliedsstaaten 
bzw. Länder ggf. inhaltlich abweichende Vor-
gaben vorsehen und das interne Meldesys-
tem diesen ebenfalls Rechnung tragen muss. 

IV. Ausgestaltung des internen Meldeverfahrens 

Der Gesetzesentwurf lässt den verpflichteten Be-
schäftigungsgebern zwar hinsichtlich der Organisa-
tion der internen Meldestelle durchaus weitgehende 
Freiheiten. Gleichzeitig handelt es sich um die ersten 
umfassenden gesetzlichen Vorgaben in diesem Zu-
sammenhang. Auch die derzeitigen Praxisstandards 
zu Hinweisgebersystemen (z.B. ISO/FDIS 37002 von 
August 2021 oder DICO-Standard zu Hinweisgeber-
systemen von März 2021) können daher künftig 
nicht mehr 1:1 herangezogen werden, um ein Hin-
weisgebersystem lege artis einzurichten, sondern 
müssen voraussichtlich in einigen Teilen an das neue 
Gesetz angepasst werden. 

Praxishinweis: Unternehmen ist zu empfeh-
len, die Primär- und Letztzuständigkeiten für 
die Entgegennahme und Prüfung der Meldun-
gen, die vorgegebenen Abläufe, die Folge-
entscheidungen sowie die Eskalations-, Do-
kumentations- und Berichtsmechanismen in 
einer internen Richtlinie festzulegen: Denn 
zum einen herrscht in Rechtsprechung und 
Schrifttum Übereinstimmung, dass die Fest-
legung klarer und unmissverständlicher Zu-
ständigkeiten ein zentrales Element einer 
wirksamen Compliance-Organisation dar-
stellt. Damit kommt einer entsprechenden 
Dokumentation nicht nur Ordnungs-, sondern 
auch Enthaftungsfunktion zu. Zum anderen 
sollten den Case Managern die detaillierten 
Verfahrens- und Dokumentationsvorschrif-
ten des HinSchG-E im Sinne einer klaren und 
eindeutigen Ablaufbeschreibung vor Augen 
geführt werden. Sinnvoll erscheint insbeson-
dere auch, diejenigen Fälle zu definieren, in 
denen ggf. Sofortmaßnahmen zum Rechts-
güter- oder Reputationsschutz ergriffen wer-
den müssen und den Ablauf der Plausibili-
tätsprüfung und die Kriterien für eine Einstel-
lung bzw. Fortführung der internen Aufklä-
rungsmaßnahmen klar zu definieren. 

1. Anforderungen an die Besetzung 

Die Aufgaben der internen Meldestelle können ein-
zelnen Personen, Abteilungen oder auch externen 
Dritten (etwa Rechtsanwälten) übertragen werden. 
Die Entscheidung sollte anhand der Organisations-
struktur und Größe eines Unternehmens sowie der 
Art der ausgeübten Tätigkeit getroffen werden. 
Auch Kosten sowie die Erreichbarkeit und Unabhän-
gigkeit der Meldestelle sollten in die Abwägung ein-
bezogen werden. 

Entscheidet sich ein Unternehmen gegen die Ausla-
gerung auf eine externe Ombudsstelle oder -person, 
gilt Folgendes: Die beauftragten Personen dürfen 
neben ihrer Tätigkeit für die interne Meldestelle auch 
weitere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen und 
beispielsweise in Doppelfunktion auch als Daten-
schutzbeauftragter, Compliance-Beauftragter oder 
Integritätsbeauftragter tätig sein. Insbesondere in 
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kleineren Unternehmen bietet sich eine solche Dop-
pelfunktion an. 

Unabhängig von der Organisationsstruktur der inter-
nen Meldestelle ist jederzeit die Unabhängigkeit der 
dort Beschäftigten sicherzustellen. Interessenkon-
flikte sind auszuschließen. Die mit der Tätigkeit be-
trauten Personen müssen über die notwendige 
Fachkunde zur Erfüllung der der Meldestelle über-
tragenen Aufgaben verfügen. Dies kann beispiels-
weise durch Schulungen sichergestellt werden. 

Praxishinweis: Es ist bereits jetzt gängige 
Praxis, unternehmensinterne Hinweisbear-
beiter nicht aus operativen Funktionen, son-
dern vor allem aus Zentralfunktionen wie der 
Compliance-, Rechts- und HR-Abteilung zu 
rekrutieren. 

2. Adressaten des internen Meldekanals 

Hauptadressat des internen Meldekanals sind die im 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer und Leih-
arbeitnehmer. Fakultativ ist die Ausweitung auch auf 
andere natürliche Personen möglich, die im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeiten mit dem verpflichteten 
Unternehmen in Kontakt stehen, wie Selbstständige, 
die für das Unternehmen arbeiten, Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis zwischenzeitlich beendet 
wurde, oder Personen, die bei Auftragnehmern oder 
Lieferanten des Unternehmens beschäftigt sind. 

3. Vertraulichkeit 

Die Meldekanäle müssen so konzipiert, eingerichtet 
und betrieben werden, dass jederzeit die Vertrau-
lichkeit der Identität des Hinweisgebers sowie Drit-
ter, die in der Meldung belastet oder genannt wer-
den, geschützt ist. Der Personenkreis, der auf einge-
hende Meldungen Zugriff hat, ist zu diesem Zweck 
auf die mit der Bearbeitung der Meldungen befass-
ten Mitarbeiter zu beschränken (Etablierung eines 
strikten Need-to-know-Grundsatzes). 

Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot gelten zum 
einen bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Falschmel-
dungen, um die Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen der Betroffenen gegen den Hin-

weisgeber zu ermöglichen. Zum anderen ist die Wei-
tergabe von Informationen über die Identität des 
Hinweisgebers gegenüber den zuständigen Behör-
den und Gerichten in laufenden Ermittlungs-, Ver-
waltungs- oder Gerichtsverfahren zulässig. Sofern 
der Erfolg von Folgemaßnahmen oder weiterer Er-
mittlungen hierdurch nicht gefährdet wird, ist dem 
Hinweisgeber die Weitergabe der Informationen in 
diesen Fällen mitzuteilen. Auch wenn die Weitergabe 
für Folgemaßnahmen erforderlich ist oder mit einer 
Einwilligung des Betroffenen erfolgt, ist sie zulässig. 

Praxishinweis: Unternehmen müssen zudem 
den allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorgaben (insbesondere nach der DSGVO) 
Rechnung tragen. Erforderlich ist in der Regel 
die Durchführung einer Datenschutzfolgeab-
schätzung sowie die Erstellung von Daten-
schutzhinweisen und eines Löschkonzepts 

4. Ausgestaltung des internen Meldekanal 

Die Meldekanäle müssen die Entgegennahme von 
Meldungen entweder in mündlicher Form (per Tele-
fon oder mittels einer anderen Art der Sprachüber-
mittlung) oder in Textform (zum Beispiel per E-Mail, 
Fax, Brief oder über ein Online-Tool) ermöglichen. 

Auf Wunsch des Hinweisgebers ist auch ein persön-
liches Treffen mit der zuständigen Stelle im Unter-
nehmen durchzuführen. 

Praxishinweis: Unternehmen, die im Rahmen 
eines integrierten Hinweisgebersystems zu-
gleich die Vorgaben der §§ 8, 9 LkSG abde-
cken möchten, müssen zusätzlich beachten, 
dass dieser Beschwerdemechanismus "barri-
erefrei" sein muss. 

5. Keine Pflicht zur Zulassung anonymer 
Meldungen 

Um der Gefahr einer Überlastung des neuen Hin-
weisgeberschutzsystems vorzubeugen und erste 
Erfahrungen sowohl interner als auch externer Mel-
destellen abzuwarten, hat der Gesetzgeber keine 
Pflicht zur Bearbeitung anonymer Hinweise vorgese-
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hen. Denn damit würden erhebliche zusätzliche Kos-
ten für die notwendigen technischen Vorrichtungen 
einhergehen. 

Praxishinweis: Nach dem Gesetzesentwurf 
steht es den verpflichteten Unternehmen da-
mit frei, ob sie die internen Meldekanäle auch 
für anonyme Meldungen öffnen. Die Vor- und 
Nachteile der Zulassung anonymer Meldun-
gen sollten daher im Einzelfall gegeneinander 
abgewogen und – falls vorhanden – mit dem 
Betriebsrat abgestimmt werden. Die Entge-
gennahme anonymer Meldungen dürfte die 
Attraktivität des internen Meldekanals stei-
gern. Auch anonyme Hinweisgeber fallen un-
ter die gesetzlichen Schutzbestimmungen, 
wenn ihre zunächst verdeckte Identität be-
kannt wird. Die Nachteile von anonymen Hin-
weisen liegen allerdings auch auf der Hand: 
Ohne Kenntnis des Hinweisgebers können 
keine Maßnahmen zum Schutz gegen miss-
bräuchliche Verwendung des internen Mel-
dekanals und zum Schutz von zu Unrecht be-
schuldigten Personen ergriffen werden. 

6. Verfahren nach Eingang einer Meldung 

a. Eingangsbestätigung 

Der Eingang einer Meldung bei der Meldestelle ist 
dem Hinweisgeber spätestens nach sieben Tagen zu 
bestätigen. 

Praxishinweis: Unternehmen sollten organi-
satorisch sicherstellen, dass die Eingangsbe-
stätigung – außer in vollkommen offenkundi-
gen, krassen Missbrauchsfällen wie Formal-
beleidigungen ohne materiellen Gehalt – je-
dem Hinweisgeber erteilt wird. Hat der Hin-
weisgeber den Hinweis anonym erteilt oder 
verfügt die Gesellschaft nicht über eine Kon-
taktmöglichkeit, so entfällt die Bestätigungs-
verpflichtung aufgrund Unmöglichkeit. 

 

 

b. Inhaltliche Prüfung und Folgemaßnahmen 

Das Gesetz sieht als einen zwingenden Arbeits-
schritt vor, dass die interne Meldestelle die Eröff-
nung des sachlichen Anwendungsbereichs des Ge-
setzes und die Stichhaltigkeit der Meldung über-
prüft. Sie hat Kontakt mit dem Hinweisgeber zu hal-
ten. Erforderlichenfalls muss sie den Hinweisgeber 
um weitere Informationen ersuchen. 

Wenn der sachliche Anwendungsbereich des Geset-
zes nicht eröffnet ist, entfallen die Pflichten nach 
dem HinSchG-E, nicht aber automatisch alle Compli-
ance-Pflichten. Auch ein Hinweis, der nicht in den 
sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, 
kann Anlass sein, den Sachverhalt weiter aufzuklä-
ren. 

Erweist sich der Hinweis bei der Stichhaltigkeitskon-
trolle als unbegründet oder nicht hinreichend stich-
haltig, kann die interne Meldestellen den Vorgang 
abschließen. Es hat den Hinweisgeber über den Ein-
gang des Hinweises und den Abschluss des Verfah-
rens sowie die Gründe hierfür zu unterrichten. 

Hält der Hinwies der Stichhaltigkeitskontrolle stand, 
muss die Meldestelle angemessene Folgemaß-
nahme ergreifen. Als Folgemaßnahmen sieht der Ge-
setzesentwurf (i) die weitere Sachverhaltsaufklä-
rung vor, insbesondere durch interne Untersuchung, 
die Befragung von betroffenen Personen oder Ar-
beitseinheiten, (ii) den Verweis an eine andere zu-
ständige Stelle, (iii) den Abschluss des Verfahrens 
aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen, 
etwa durch Widerlegung des Hinweises, und (iv) die 
Abgabe an eine zuständige Behörde zwecks weite-
rer Untersuchung. Über alle Maßnahmen entschei-
den die im Unternehmen zuständigen Stellen nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Eine Pflicht zur Abgabe 
an eine zuständige Behörde zwecks weiterer Ermitt-
lungen wird nur in engen Ausnahmefällen anzuneh-
men sein. Der Grundsatz ist, dass das Unternehmen 
einen weiten Ermessenspielraum hat, ob es eine zu-
ständige Behörde einschaltet. 

Praxishinweis: Unternehmen sollten den 
Hinweisbearbeitern aufgeben, nach Eingang 
eines Hinweises eine Vor- bzw. Plausibilitäts-
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prüfung durchzuführen. Bei Kapitalgesell-
schaften folgt aus dem Legalitätsprinzip der 
allgemeine Grundsatz "Aufklären, Abstellen, 
Ahnden" sowie das Null-Toleranz-Dogma im 
Hinblick auf (mögliche) Compliance-Ver-
stöße. Erhärtet sich der gemeldete Verdacht 
im Rahmen der Vor- bzw. Plausibilitätsprü-
fung, stellt sich also heraus, dass er (i) auf ei-
nem konkreten Tatsachenkern beruht, (ii) ei-
nen Rechtsverstoß in der Sphäre des Unter-
nehmens als möglich und nicht gänzlich un-
wahrscheinlich erscheinen lässt und (iii) unter 
Compliance-Gesichtspunkten relevant ist, 
sind weitere interne Aufklärungsmaßnahmen 
– entsprechend der idealerweise in Richtli-
nienform schriftlich niedergelegten internen 
Vorgaben für Internal Investigations – durch-
zuführen. 

Stellt sich die Meldung als unzutreffend heraus, kann 
ihr aus Mangel an Beweisen nicht weiter nachgegan-
gen werden oder wurde dem Verstoß abgeholfen, 
kann die Meldestelle das Verfahren abschließen. 

Zur Ergreifung der Folgemaßnahmen sind der Mel-
destelle die notwendigen Befugnisse zu übertragen. 

c. Rückmeldung 

Die Meldestelle hat dem Hinweisgeber grundsätzlich 
innerhalb von drei Monaten nach der Eingangsbe-
stätigung oder, wenn der Eingang nicht bestätigt 
wurde, spätestens drei Monate und sieben Tage 
nach Eingang der Meldung Rückmeldung über ergrif-
fene sowie noch geplante Folgemaßnahmen zu ge-
ben. Die Gründe für die Folgemaßnahmen sind in der 
Rückmeldung offenzulegen. 

Eine Rückmeldung darf allerdings nur insoweit erfol-
gen, als dadurch interne Ermittlungen nicht berührt 
und die Rechte von betroffenen Personen nicht be-
einträchtigt werden. 

Praxishinweis: Wird ein externer Dritter, z.B. 
ein Anwalt oder Ombudsmann, mit den Auf-
gaben der internen Meldestelle betraut, ist 
auf eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Dritten und dem Unternehmen zu ach-
ten, da die interne Meldestelle nicht nur zur 

Entgegennahme und Dokumentation der 
Meldungen, sondern auch zur Ergreifung an-
gemessener Folgemaßnahmen verpflichtet 
ist. Es muss klar definiert werden, welche 
Aufgaben durch den Dritten und welche im 
Unternehmen wahrgenommen werden. Fehlt 
es daran, hat das Unternehmen die interne 
Meldestelle nicht ordnungsgemäß eingerich-
tet. Zu erwarten ist, dass die externen Anbie-
ter von Online-Tools wie etwa EQS oder Le-
galTegrity zeitnah Fristenrechner in ihre 
Tools integrieren, damit die Hinweisbearbei-
ter automatisch an die Rückmeldefriste erin-
nert werden. 

d. Dokumentation und Löschung 

Die Meldestelle hat eingehende Meldungen in dau-
erhaft abrufbarer Weise unter Beachtung des Ver-
traulichkeitsgebots zu dokumentieren. 

Praxishinweis: Zur Erfüllung dieser Pflicht 
sowie zur eigenen Enthaftung und zur Vertei-
digung gegen mögliche Untätigkeits- bzw. 
Organisationsverschuldensvorwürfe sollten 
Unternehmen sicherstellen, dass nicht nur 
die Meldung selbst, sondern für jede Meldung 
auch die ergriffenen Maßnahmen und 
Schritte und der Verfahrensablauf – unter 
Wahrung des Vertraulichkeitsgrundsatzes 
und der datenschutzrechtlichen Vorgaben, 
insbesondere des Löschkonzepts – doku-
mentiert werden. 

Die Meldung ist nach Abschluss des Verfahrens zwei 
Jahre lang aufzubewahren. Anschließend ist die Do-
kumentation zu löschen. 

Praxishinweis: Diese Fristenregelung ist bei 
der Erstellung bzw. Anpassung von Lösch-
konzepten zu beachten. Wenn das Unterneh-
men telefonische Meldungen zulässt, sollten 
die ausführlichen gesetzlichen Vorgaben zu 
deren Dokumentation in der internen Richtli-
nie und bei der Schulung der Hinweisbearbei-
ter berücksichtigt werden. 
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7. Bereitstellung von Informationen 

Die Meldestellen haben zudem klare und leicht zu-
gängliche Informationen über externe Meldestellen 
bereitzustellen, um Hinweisgebern eine informierte 
Wahl zwischen internen und externen Meldestellen 
zu ermöglichen. Dies kann zum Beispiel auf einer all-
gemein zugänglichen Website, im Intranet oder 
durch Aushänge erfolgen. 

Praxishinweis: Diese Verpflichtung zur Be-
reitstellung von Informationen über externe 
Meldestellen ist für alle betroffenen Unter-
nehmen ein Novum. Unternehmen ist zu 
empfehlen, gleichzeitig eine Verfahrensord-
nung bzw. Hinweise zur Funktionsweise der 
internen Meldestelle auf der Unternehmens-
homepage zu veröffentlichen. Diese Informa-
tionen sollten jedenfalls in deutscher und 
englischer Sprache zur Verfügung stehen. 

8. Verhältnis zu anderen Vorschriften 

a. Spezialgesetzliche Regelungen zur 
Hinweiserteilung 

Obwohl das deutsche Recht bislang noch keine all-
gemeine gesetzliche Pflicht zur Einrichtung interner 
Meldestellen und zum Hinweisgeberschutz vorsieht, 
enthalten Spezialgesetze bereits vereinzelt derar-
tige Vorgaben. Der HinSchG-E ordnet den Vorrang 
einiger dieser Gesetze an. So bleiben z.B. die Vor-
schriften zur Hinweiserteilung nach dem Geldwä-
schegesetz, dem KWG, dem WpHG, dem VAG, dem 
KAGB und dem BörsG unberührt. Nach diesen Ge-
setzen verpflichtete Unternehmen müssen daher 
weiterhin die spezialgesetzlichen Vorgaben erfüllen. 
Neu ist, dass insoweit die Bestimmungen des Hin-
SchG ergänzend gelten sollen. 

Es fällt auf, dass der HinSchG-E keinen Vorrang 
sämtlicher spezialgesetzlicher Bestimmungen zu in-
ternen Meldekanälen enthält. Nicht aufgeführt sind 
z.B. die Vorgaben zur Einrichtung eines Beschwer-
demechanismus nach dem neuen LkSG. Es bleibt 
abzuwarten, ob im Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens bisher nicht erfasste Regelungswerke nach-
träglich ergänzt werden. Aus dem Entwurf geht nicht 
hervor, ob die Auslassung ein Redaktionsversehen 

darstellt oder bewusst erfolgt ist und insoweit ein 
Vorrang gegenüber dem HinSchG nicht beabsichtigt 
ist. 

Praxishinweis: Unternehmen, die künftig 
dem HinSchG unterfallen, sollten prüfen, ob 
für sie andere, vorrangige spezialgesetzliche 
Bestimmungen zur Einrichtung eines internen 
Meldekanals und zum Hinweisgeberschutz 
gelten. 

b. Sicherheitsinteressen, Schweige- und 
Geheimhaltungspflichten 

Die nationale und internationale Rechtsprechung 
zeigt, dass das Meldeinteresse des Hinweisgebers 
oftmals mit seinen Verschwiegenheits- und Geheim-
haltungspflichten kollidiert. Diesen Konflikt löst der 
Gesetzesentwurf wie folgt auf: 

• Betrifft eine Meldung oder Offenlegung Informa-
tionen über besonders bedeutsame Sicherheits-
interessen oder Verschwiegenheits- oder Ge-
heimhaltungspflichten, ist sie vom Anwen-
dungsbereich des Gesetzes ausgenommen. 
Dies betrifft z.B. Informationen mit Bezug zu na-
tionalen Sicherheitsinteressen, Geheimhal-
tungspflichten zum Schutz von Verschlusssa-
chen sowie Informationen, die bestimmten 
Schweigepflichten unterliegen wie z.B. der ärzt-
lichen, der notariellen und der anwaltlichen 
Schweigepflicht. Auch erfasst wird insoweit die 
vertraglich begründete Schweigepflicht von 
Personen, die Hilfstätigkeiten zu solchen Beru-
fen ausüben. D.h., in diesen Fällen hat ein Hin-
weisgeber keinen Schutzanspruch. 

• Bezüglich Informationen, die ein Geschäftsge-
heimnis beinhalten, ist die Meldung oder Offen-
legung grundsätzlich zulässig, wenn der Hin-
weisgeber hinreichenden Grund zu der An-
nahme hatte, dass die Weitergabe oder Offenle-
gung des konkreten Inhalts der Information not-
wendig zur Aufdeckung des Verstoßes ist und 
dass die Information der Wahrheit entspricht 
und einen Verstoß betrifft, der in den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes fällt. Entsprechen-
des gilt für Informationen, die sonstigen vertrag-
lichen oder gesetzlichen Schweigepflichten un-
terliegen. 
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V. Externe Meldekanäle 

Neben der Pflicht von Unternehmen zur Einrichtung 
interner Meldekanäle sieht der Gesetzesentwurf die 
Einrichtung externer Meldestellen beim Bundesamt 
für Justiz, der BaFin und dem Bundeskartellamt so-
wie einer weiteren externen Meldestelle für Meldun-
gen, die diese externen Meldestellen betreffen, vor. 
Darüber hinaus kann jedes Land eine eigene Melde-
stelle, die die Landes- und Kommunalverwaltung be-
trifft, einrichten. 

Praxishinweis: Der Verzicht auf eine zentrale 
Meldestelle zugunsten der Einrichtung ver-
schiedener Meldestellen mit unterschiedli-
chen Zuständigkeiten verkompliziert den ex-
ternen Meldevorgang für den Hinweisgeber 
unnötigerweise. 

VI. Verhältnis zwischen interner und externer 
Meldung 

Der Hinweisgeber kann frei wählen, ob er sich zu-
nächst an eine interne oder unmittelbar an eine ex-
terne Meldestelle wendet. 

Der Wortlaut des Gesetzesentwurfs wie auch seine 
Begründung lassen offen, ob bei einer internen Mel-
dung eine Sperrwirkung gegenüber dem externen 
Meldeverfahren entsteht und ein Hinweisgeber zu-
nächst den Ausgang des internen Verfahrens ab-
warten muss, bevor er sich an die externe Melde-
stelle wenden kann. Der Entwurf sieht für den Fall, 
dass einem intern gemeldeten Verstoß nicht abge-
holfen wird, vor, dass es dem Hinweisgeber unbe-
nommen bleibt, eine externe Meldung durchzufüh-
ren. Der Wortlaut spricht für eine Sperrwirkung. 

VII. Offenlegung 

Ganz andere Grundsätze als für die Nutzung von in-
ternen und externen Meldekanälen gelten für die Of-
fenlegung von Hinweisen. Offenlegung ist das Zu-
gänglichmachen von Informationen gegenüber der 
Öffentlichkeit, also insbesondere gegenüber der 
Presse oder in sozialen Medien. Die Offenlegung ist 
nur als ultima ratio zulässig. Das Gesetz entfaltet sei-
nen Schutz bei der Offenlegung dementsprechend 

nur unter zusätzlichen Voraussetzungen. Der Hin-
weisgeber muss dafür 

• entweder zunächst eine externe Meldung erteilt 
haben, ohne dass daraufhin geeignete Folge-
maßnahmen ergriffen worden sind oder der Hin-
weisgeber eine Rückmeldung über solche Fol-
gemaßnahmen erhalten hat oder 

• hinreichenden Grund zu der Annahme haben, 
dass eine unmittelbare und offenkundige Ge-
fährdung des öffentlichen Interesses durch den 
Verstoß droht, bei einer externen Meldung Re-
pressalien zu befürchten sind oder aus sonsti-
gen Gründen (z.B. Beweismittelunterdrückung, 
unzulässige Absprachen) das externe Melde-
verfahren ungeeignet ist. 

 
 

Praxishinweis: Die dem Hinweisgeber zuge-
billigte freie Wahlmöglichkeit zwischen exter-
ner und interner Meldung sowie die Regelung 
zur Offenlegung üben mittelbar einen erheb-
lichen Druck auf ein betroffenes Unterneh-
men aus, das interne Meldeverfahren für Hin-
weisgeber möglichst attraktiv und effizient 
auszugestalten. 

Nur wenn eine Meldung zunächst intern er-
folgt, bleibt das betroffene Unternehmen 
„Herr des Geschehens“ und kann einem Vor-
wurf zunächst selbst nachgehen und die Öf-
fentlichkeitsdarstellung und ggf. die Zusam-
menarbeit mit Behörden eigenständig steu-
ern. Eine Offenlegung des Vorwurfs kann da-
gegen erhebliche Nachteile begründen. So 
droht auch bei Bekanntwerden letztlich un-
begründeter Vorwürfe ggf. ein bedeutender 
Reputationsverlust. Nach der Konzeption des 
Gesetzesentwurfes sind die Einflussmöglich-
keiten des betroffenen Unternehmens inso-
weit jedoch begrenzt. Die Voraussetzungen 
einer zulässigen Offenlegung liegen nahezu 
ausschließlich in der Sphäre der externen 
Meldestelle. Werden die neu einzurichtenden 
externen Meldestellen personell und finanzi-
ell nicht hinreichend ausgerüstet, droht eine 
Überlastung dieser Behörden. Dies ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund problematisch, 
dass bereits eine Überschreitung der Frist zur 



 

Seite 10|12 

 
 
 

 

Rückmeldung von drei Monaten, in umfang-
reichen Fällen von sechs Monaten, den Hin-
weisgeber zur Offenlegung berechtigt. Un-
ternehmen bleibt daher lediglich die Option, 
Hinweisgeber zur Nutzung des internen Ka-
nals zu bewegen oder aber die Zusammenar-
beit mit dem externen Meldekanal zu suchen. 

VIII. Schutz des Hinweisgebers und Dritter 

1. Schutzvoraussetzungen 

Der Hinweisgeber unterfällt dem Schutz des Geset-
zes bei einer internen oder externen Meldung sowie 
bei der Offenlegung, wenn er zum Zeitpunkt der Mel-
dung oder Offenlegung hinreichenden Grund zu der 
Annahme hatte, dass die Information der Wahrheit 
entspricht und Verstöße betrifft, die dem Anwen-
dungsbereich des Gesetzes unterfallen. 

2. Schutzumfang 

Der Gesetzesentwurf sieht zugunsten eines Hin-
weisgebers zwingende Schutzvorschriften vor. 

a. Ausschluss der Verantwortlichkeit 

Danach ist die Verantwortlichkeit eines Hinweisge-
bers für die Beschaffung oder den Zugriff auf Infor-
mationen ausgeschlossen, wenn die Beschaffung o-
der der Zugriff selbst keine eigenständige Straftat 
darstellt. Auch die Verantwortlichkeit für die Weiter-
gabe der Information im Rahmen der Meldung oder 
Offenlegung ist ausgeschlossen. 

b. Verbot von Repressalien 

Repressalien sowie deren Versuch oder Androhung 
gegen den Hinweisgeber sind verboten. Als Repres-
salien werden Handlungen oder Unterlassungen im 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, die 
eine Reaktion auf eine Meldung oder eine Offenle-
gung sind und durch die dem Hinweisgeber ein un-
gerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen 
kann, definiert. 

Praxishinweis: Anders als die EU-WBRL ent-
hält der Gesetzesentwurf keine Regelbei-
spiele einer Repressalie, sondern beschränkt 

sich insoweit auf eine Legaldefinition. Im 
Wege der europarechtskonformen Ausle-
gung ist jedoch davon auszugehen, dass die 
in der EU-WBRL genannten umfangreichen 
Beispielsfälle auch die Definition der Repres-
salie nach deutschem Recht erfüllen. Danach 
handelt es sich u.a. bei Suspendierungen, 
Kündigungen, Herabstufungen, Beförde-
rungsversagungen, Aufgabenverlagerungen, 
Änderungen des Arbeitsortes oder der Ar-
beitszeit, Gehaltsminderungen, negativen 
Leistungsbeurteilungen und Disziplinarmaß-
nahmen um unzulässige Repressalien. 

Zugunsten des Hinweisgebers soll in Umsetzung ei-
ner entsprechenden Empfehlung der EU-WBRL eine 
Beweislastumkehr gelten. Danach wird bei einer Be-
nachteiligung, die ein Hinweisgeber nach einer Mel-
dung oder Offenlegung im beruflichen Zusammen-
hang erleidet, vermutet, dass es sich um eine Re-
pressalie handelt. Es obliegt der Person, von der die 
Benachteiligung ausgeht, der Nachweis, dass die 
Benachteiligung gerechtfertigt ist oder nicht auf der 
Meldung oder Offenlegung beruht. 

c. Schadensersatz nach Repressalien 

Der Verursacher einer verbotenen Repressalie soll 
verpflichtet sein, dem Hinweisgeber den daraus re-
sultierenden Schaden zu ersetzen. Ausgeschlossen 
ist aber ein Anspruch auf Begründung eines Berufs-
verhältnisses oder auf beruflichen Aufstieg. 

3. Schutz Dritter 

Dem vorgesehenen Schutz unterliegen nicht nur die 
Hinweisgeber selbst, sondern grundsätzlich auch 
natürliche Personen, 

• die den Hinweisgeber bei der Meldung oder Of-
fenlegung in einem beruflichen Kontext vertrau-
lich unterstützen, 

• die in einem Zusammenhang mit dem Hinweis-
geber stehen und aufgrund der Meldung oder 
Offenlegung im beruflichen Zusammenhang Re-
pressalien erleiden, und 

• juristische Personen, rechtsfähige Personenge-
sellschaften und Personenvereinigungen, die 
mit dem Hinweisgeber rechtlich verbunden sind, 
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bei denen der Hinweisgeber beschäftigt ist oder 
mit denen er in einem beruflichen Kontext an-
derweitig in Verbindung steht. 
 

IX. Folgen einer Falschmeldung 

Bei der Meldung oder Offenlegung unrichtiger Infor-
mationen soll der Hinweisgeber zum Schadenser-
satz verpflichtet sein, wenn ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen sind. 

Dies schließt nach der Entwurfsbegründung die Gel-
tendmachung von Schadensersatz nach konkurrie-
renden Anspruchsgrundlagen auch bei einfacher 
Fahrlässigkeit nicht aus. 

Darüber hinaus stellt die wissentliche Offenlegung 
einer unrichtigen Information eine Ordnungswidrig-
keit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 
20.000 EUR geahndet werden. 

X. Sanktionierung bei Verstößen 

Das Behindern einer Meldung oder der Kommunika-
tion zwischen Hinweisgeber und Meldestelle, das 
Ergreifen einer Repressalie und die Nichtwahrung 
der Vertraulichkeit stellen nach dem Gesetzesent-
wurf Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geld-
buße in Höhe von bis zu 100.000 EUR, bei Sanktio-
nierung einer juristischen Person oder Personenver-
einigung in Höhe von bis zu 1 Mio. EUR, geahndet 
werden können. 

Der Verstoß gegen die Pflicht, eine interne Melde-
stelle einzurichten und zu betreiben, kann mit einer 
Geldbuße in Höhe von bis zu 20.000 EUR geahndet 
werden. 
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